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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.12.2017 

Geschäftszahl 

Ro 2017/08/0010 

Rechtssatz 

Auf die Begründung kommt es für die Bindungswirkung einer rechtskräftigen Feststellung der (dauernden oder 
vorübergehenden) Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit nicht an. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 

verbunden): 

Ro 2017/08/0015 


